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Satzung vom 31.08.2022

Vorbemerkung:

Die Städte Gütersloh, Rietberg und Versmold, der Kreis 
Gütersloh sowie die Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh 
und der Stadt Rietberg haben am 25. März 2022 mit 
Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages den Beitritt 
der Stadt Versmold zum Sparkassenzweckverband der Stadt 
Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg 
zugestimmt und zeitgleich folgende Änderung und gleichzei-
tige Neufassung der Satzung beschlossen:

Satzung des Sparkassenzweckverbandes 
der Städte Gütersloh, Rietberg und Versmold 

sowie des Kreises Gütersloh 
vom 31.08.2022

Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung umfassen 
sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

§ 1 
Mitglieder, Name, Sitz

(1) Die Städte Gütersloh, Rietberg und Versmold sowie der 
Kreis Gütersloh bilden einen Sparkassenzweckverband (im 
nachfolgenden „Verband“ genannt).

(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 
1345), des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Spar-
kassengesetz; SpkG) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 
696), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 966) und dieser Verbandssatzung. 

Soweit das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsar-
beit und die Verbandssatzung keine Regelung treffen, finden 
die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 7 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtli-
cher Vorschriften vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1345) sinn-
gemäß Anwendung.

(3) Der Verband trägt den Namen:

„Sparkassenzweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg 
und Versmold sowie des Kreises Gütersloh“.

Er hat seinen Sitz in Gütersloh.

(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe, Münster.

§ 2 
Zweck, Haftung

(1) Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet 
der Städte Gütersloh, Rietberg, Harsewinkel und Versmold. Er 
ist ab dem 31.08.2022 Träger der Sparkasse Gütersloh-Riet-
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berg-Versmold - nachfolgend „Sparkasse“ genannt -, die 
mit Wirkung vom 31.08.2022 die Nachfolge der Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg und der Stadtsparkasse Versmold antritt.

(2) Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in 
irgendeiner Gesellschaftsform eine Sparkasse oder ein ande-
res Institut i.S.d. KWG betreiben oder sich an einem solchen 
Unternehmen beteiligen; hiervon ausgenommen bleibt die 
Trägerschaft des Kreises Gütersloh für die Kreissparkasse 
Halle und die Kreissparkasse Wiedenbrück oder ihre Rechts-
nachfolgeinstitute.

(3) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Spar-
kasse nach Maßgabe der Bestimmungen des Sparkassenge-
setzes NRW. Für die Haftung der Mitglieder untereinander gilt 
§ 13 Abs. 3 dieser Satzung.

§ 3 
Organe

Organe des Verbandes sind

a) die Verbandsversammlung und
b) der Verbandsvorsteher.

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 29 Vertretern 
der Verbandsmitglieder. Davon entsenden die Verbandsmit-
glieder:

- die Stadt Gütersloh 17 Vertreter,
- die Stadt Rietberg  4 Vertreter,
- die Stadt Versmold  4 Vertreter und
- der Kreis Gütersloh  4 Vertreter

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von 
den Vertretungen der Verbandsmitglieder für die Dauer ihrer 
Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften der 
Verbandsmitglieder bestellt. Auf das dem einzelnen Ver-
bandsmitglied zustehende Kontingent an Verbandsvertretern 
ist das Mitglied gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 a. E. GkG NRW bzw. 
der von diesem benannte Vertreter anzurechnen. In gleicher 
Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung eine 
stellvertretungsberechtigte Person zu bestellen, die bei Ver-
hinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrnimmt.

(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, 
wenn die Voraussetzungen der Entsendung wegfallen oder 
ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung eintritt. Scheidet ein 
Mitglied aus, so bestellt das Verbandsmitglied, das den Aus-
scheidenden entsandt hat, den Nachfolger.

§ 5 
Ausschließungsgründe

Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören:

a) Dienstkräfte der Sparkasse.

b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschaf-
ter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, Aufsichtsra-
tes, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertreterversamm-
lung, Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder 
Repräsentanten von Unternehmen sind, die gewerbsmä-
ßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder andere 
Finanzdienstleistungen erbringen, oder die für Verbände 
dieser Unternehmen tätig sind oder vergleichbare Tätigkei-
ten ausüben. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in Verwal-
tungs- oder Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kredi-
tinstitute, bei denen das Land, ein Landschaftsverband oder 
ein Sparkassen- und Giroverband an der Trägerschaft betei-
ligt ist, sowie deren Tochterunternehmen und der mit den 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund stehenden 
Unternehmen.

c) Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen Post-
bank AG, der Deutschen Post AG.

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder 
eines Vermögensvergehens ein Strafverfahren rechtshängig 
oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und solange 
nach dem Gesetz über das Bundeszentralregister einer 
Behörde Auskunft erteilt werden darf, oder die als Schuld-
ner in den letzten zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren oder 
ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
verwickelt waren oder noch sind.

§ 6 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden sowie dessen 1. und 2. Stellvertreter. Zum Vor-
sitzenden der Verbandsversammlung soll ein Vertreter des 
Kreises Gütersloh gewählt werden.

Als 1. Stellvertreter soll ein Vertreter der Stadt Rietberg, 
als 2. Stellvertreter ein Vertreter der Stadt Gütersloh gewählt 
werden.

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertre-
ter werden die Aufgaben des Vorsitzenden vom amtierenden 
Vorsitzenden wahrgenommen.

§ 7 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegen-
heiten des Verbandes, soweit sich aus dieser Satzung nichts 
anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und 
die Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter 
und entscheidet über die in § 8 Abs. 2 SpkG bezeichneten 
Angelegenheiten der Sparkasse.

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie 
ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher oder von 
mindestens 1/4 der Mitglieder der Verbandsversammlung bei 
dem Vorsitzenden schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt wird.

Die Einladung zur konstituierenden Verbandsversammlung 
ergeht durch den amtierenden Vorsitzenden der Zweckver-
bandsversammlung.

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so recht-
zeitig abgesandt werden, dass sie den Mitgliedern mindes-
tens 7 Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist kann in drin-
genden Fällen abgekürzt werden. Die Einladung muss die 
Tagesordnung enthalten, die vom Vorsitzenden im Einverneh-
men mit dem Verbandsvorsteher aufzustellen ist.

(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn der 
Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter und mehr als die 
Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei Beschluss-
unfähigkeit kann binnen einer Woche zur Erledigung der glei-
chen Tagesordnung eine neue Sitzung einberufen werden. 
Bei dieser Sitzung ist die Verbandsversammlung ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig; 
hierauf ist in der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich 
hinzuweisen.

(4) Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt.

(5) Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und einem weiteren Mit-
glied zu unterschreiben.

§ 9 
Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden 
von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Haupt-
verwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvor-
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gesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder lei-
tenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Zum Verbandsvorsteher soll ein Vertreter der Stadt 
Gütersloh gewählt werden.

Als 1. Stellvertreter soll ein Vertreter der Stadt Rietberg, als 2. 
Stellvertreter ein Vertreter der Stadt Versmold gewählt werden.

(2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und 
der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Ver-
waltung des Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekannt-
machungsanordnungen der von der Verbandsversammlung 
beschlossenen Satzungen und vertritt den Zweckverband 
gerichtlich und außergerichtlich.

§ 10 
Tätigkeitsdauer

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahl-
periode bis zur Neuwahl der Organe im Amt.

§ 11 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen

Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden 
soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Verbandsvor-
steher und seinem Vertreter oder einem von der Verbands-
versammlung zu bestimmenden Mitglied der Verbandsver-
sammlung zu unterzeichnen.

§ 12 
Haushaltsjahr 

Deckung des Aufwandes

(1) Haushaltsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

(2) Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsar-
beiten für den Verband aus.

(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des 
Verbandes werden von der Sparkasse getragen.

§ 13 
Jahresüberschuss, Haftung

(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG 
zugeführte Teil des Jahresüberschusses wird den Mitgliedern 
im folgenden Verhältnis zugeteilt:

- Stadt Gütersloh 57,80 %,
- Stadt Versmold 15,00 %,
- Kreis Gütersloh 14,45 % und
- Stadt Rietberg  12,75 % 

(2) Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für die 
in § 25 Abs. 3 SpkG festgelegten Zwecke zu verwenden.

(3) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mit-
glieder untereinander nach den in Abs. 1 angegebenen Ver-
hältnissen.

§ 14 
Satzungsänderungen

(1) Eine Änderung dieser Satzung bedarf eines Beschlus-
ses der Verbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl und der Zustimmung der Vertre-
tungen der Verbandsmitglieder. Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung zur Änderung der Aufgaben des Zweckverbandes 
müssen einstimmig gefasst werden. Die Satzungsänderung 
ist der in § 17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.

(2) Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

§ 15 
Veränderungen im Mitgliederbestand

In den Verband können weitere Mitglieder aufgenommen 
werden, auch können Mitglieder aus dem Verband aus-
scheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes sol-
len möglichst zum Anfang bzw. Ende eines Haushaltsjahres 
erfolgen und erfordern eine Satzungsänderung.

§ 16 
Auflösung des Verbandes

(1) Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der 
Verbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der satzungsmä-
ßigen Stimmenzahl, die Zustimmung der Vertretungen der 
Verbandsmitglieder und die Genehmigung der in § 17 dieser 
Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde erforderlich.

(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auf-
lösung des Verbandsvermögens obliegen dem Verbands-
vorsteher. Die hiernach sich ergebenden Überschüsse oder 
Fehlbeträge werden entsprechend den in § 13 bestimmten 
Beteiligungsverhältnissen auf die Verbandsmitglieder umge-
legt.

§ 17 
Staatsaufsicht

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Aufsichts-
behörde ist gemäß § 29 Abs. 1 Ziff. 1 GkG NRW die Bezirks-
regierung Detmold.

§ 18 
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in der Tages-
zeitung „Neue Westfälische“, soweit die Bekanntmachung 
nicht durch die Aufsichtsbehörde gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 
11 GkG NRW zu erfolgen hat.

§ 19 
Inkrafttreten dieser Satzung

Diese Satzung tritt am 31.08.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 01.01.2017 (zuletzt geändert durch die II. 
Änderungssatzung in der Fassung vom 20.08.2019) außer 
Kraft.

Bekanntmachungsvermerk

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverban-
des der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt 
Rietberg hat in ihrer Sitzung am 25.03.2022 die Änderung der 
Satzung des Sparkassenzweckverbandes unter gleichzeiti-
ger Neufassung der Satzung und Aufhebung der bisherigen 
Satzung vom 01.01.2017 in der Fassung vom 20.08.2019 
beschlossen.

Gem. § 20 Abs. 4 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW. 
S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 
(GV. NRW. S. 1345), wird die vorstehende Satzung hiermit 
bekannt gemacht.

Detmold, den 05. April 2022

31.01.2.2-019/2022-001

Bezirksregierung Detmold 
Im Auftrag 

Auf dem Hövel
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